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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1998

Norm

ABGB §1041 B2

ZPO §272 C

Rechtssatz

Im Verwendungsprozeß gegen den, wie die Kläger behaupten, titellosen Benützer einer Liegenschaft, genügt ein

Vorbringen des Beklagten, daß er von einem Dritten seine Benützungsrechte ableite, allein nicht; ihn tri;t auch die

Behauptungslast, daß diesem Dritten seinerseits ein Benützungsrecht gegen den Verwendungskläger zusteht.
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